
FFLWENHAUS
Koorclinierung

Erste Rechtsinformationen für Frauen in Frauenhäusern mit Anspruch ALG U
nach dem SGB U

Mit dieser Information wollen wir zu folgenden in der Praxis seit Anfang des Jahres
haufig auftauchenden Problemen Hilfestellung / Argumentationshilfen geben. Sie
betreffen alle erwerbsfahigen Frauen mit Anspruch auf ALG Il-Leistungen, die an die
Steue von BSHG-Leistungen getreten sind.

- Antragstellung
- Beratungspflicht
- Vorschuss
- Mehrbedarf für Alleinerziehende
- Familienversicherung (KV)

Es ist in der Regel ratsam, in Gesprächen mit derjeweils zuständigen ARGE oder
Kommune EinzelfaII ubergreifende Losungen zu finden.

1. AntragsteUung

mi Gegensatzzurn Sozialhilferecht, wo es für die Leistungspflicht des Sozialamtes
ausreicht, wenn diesem der Hilfebedarf bekannt gemacht wird, 1st für den Anspruch
auf Leistungen nach dem SGB II die Stellung elnes wirksamen Antrages erforder-
lich, § 37 Abs. 1 SGB II. Die Leistungen werden erst ab Antragstellung erbracht, § 37
Abs. 2 SGB II. SoUte der Hilfebedarf z.B. an Tagen eintreten, an dem der Kostenträ-
ger (ARGE oder Kommune) geschlossen hat, wirkt em unverzuglich gesteitter Antrag
auf diesen Tag zurUck, § 37 Abs. 2 Satz 2 SGB II.
Das bedeutet für die Aufnahme im Frauenhaus zum Beispiel am Pfingstsamstag,
dass der Antrag auf Leistungen auch noch am Dienstag gesteilt werden kann.
Bei Kurzzeitaufenthalten bleiben Frauenhauser gelegenthch ,,auf den Kosten sitzen”,
weil die Frauen nach kurzer Zeit das Haus wieder verlassen haben, ohne dass die
Kostenseite geklart wurde. Urn dieses Risiko zu minimieren, soilte gro1~erWert dar-
auf gelegt werden, dass die Frauen so bald wie mOgtich nach der Aufnahme einen
moglichst vollstandigen Antrag stellen.

Elne bestimmte Form für den Antrag 1st gesetzlich nicht vorgeschrieben. Der Antrag
kann mUndlich (auch tetefonisch) oder schrifttich, auch per Fax oder e-maiL
formtos wirksam gesteilt werden. Es reicht aus, wenn der Wille zum Ausdruck ge-
bracht wird, dass SoziaHeistungen begehrt werden. Em Antrag ist deshaib auch dann
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wirksam gestelit, wenn das amttiche Formular nicht verwendet wurde (BSGE
46,218). Personliches Erscheinen 1st nicht erfordertich. Hierfur gibt es keine Rechts-
grundlage. Frauen können sich auch vertreten tassen, indem sie elne andere Person
bevotlmachtigen. Das amtliche Formutar dient vor atlem dazu, die Sachverhattser-
mitttung zur Feststetlung der Anspruchsgrundtagen zu erleichtern, und wird nach
formloser Antragsstetlung naturtich noch ausgefüttt werden müssen.

2. Wo 1st der Antrag zu stelten?

lnsbesondere Frauen, die in Frauenhäusern aufgenommen werden, die nicht in ih-
rem bisherigen Wohnort tiegen, erteben es zur Zeit haufiger, dass sie am Ort des
Frauenhauses mit der BegrOndung zurückgewiesen werden, die Kommune oder
ARGE var Ort sel nicht zustandig, vietmehr sei die ARGE in der Herkunftskommune
zustandig, well sich dort der gewohntiche Aufenthalt der Frau befinde. Die Antrage
der Frauen werden oft nicht einmat entgegen genommen.

Während sich die Zustandigkeit für Leistungen an Frauen im Frauenhaus frOher im
Rahmen des BSHG nach dem tatsächtichen Aufenthalt der Frau richtete, also un-
zweifelhaft am Ort des Frauenhauses gegeben war, 1st heute für Leistungen nach
dem SGB II an erwerbsfahige Frauen nach § 36 SGB II der gewohnliche Aufenthalt
(g. A.) für die Zustandigkeit mal~gebend.Wurde der g.A. an ihrem Herkunftsort an-
genommen, bedeutete dies für die Frau, dass sie sich zur Kiarung der Finanzfragen
an ihrem Heimatort neuen Gefahren aussetzen mUsste.

Nach § 30 SGB I 1st der g. A. der Ort, wo die Umstände erkennen lassen, dass sich
die Frau nicht nur vorubergehend dart aufhält.
Die Bundesagentur für Arbeit I ARGE geht in der Regel bei Wohnsitznahme der
Frauen im Frauenhaus — dokumentiert durch Anmeldung bei der Kommune — von
einem g.A. am Ort des Frauenhauses aus (vgl. hierzu die Hinweise der BA zu § 36
SGB It, siehe www.tachetes-sozialhilfe.de, ,,SGB It Hinweise”), mit der Konsequenz,
dass die ARGE vor Ort zuständig ist.

Nach der Rechtsprechung reicht für die Annahme eines g.A. aus, wenn diejenige
sich im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs bis auf weiteres an elnem Ort aufhält
und dort den Mittetpunkt ihrer Lebensbeziehungen hat. (BVerwGE 42,196; FEVS
21,361; BVerwG, FEVS 49, 434 ) Auch em vorubergehendes Verweilen, sogar em
unfreiwilliges, wie z.B. bei Ftucht ins Frauenhaus oder Aufenthalt in einem Uber-
gangswohnheim, kann als g.A. angesehen werden. Em dauerhafter oder langerer
Aufenthalt 1st nicht erforderlich (Siehe auch OVG Niedersachsen vom 12.4.2000, 4 L
4035/99, FEVS 52, 26; VGH Munchen FEVS 54, 418; FEVS, 52,373; Hess VGH
NJW 2004, 874 wenn Frauenhaus einzige Ftuchtatternative 1st). Es 1st unerheblich,
wo jemand polizeilich gemeldet ist (BSGE 53,49).

Jedenfalls ist auch aus unserer Sicht immer dann von einem gewohnhichen Aufent-
halt im Frauenhaus auszugehen, wenn nicht von vorneherein feststeht, dass die Frau
In Kurze zurUckgehen wird.

Hiervon geht inzwischen auch der Gesetzgeber aus, der im Zusammenhang mit Kor-
rekturen am SGB It (u.a. Verbesserung der ZuverdienstmOglichkeiten beim ALG II)
eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Kommune am gewohnlichen Aufenthalts-
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ort der Betroffenen und der Kommune am Ort des Frauenhauses geschaffen hat (~
36a SGB It Neu). In der GesetzesbegrUndung wird davon ausgegangen, dass regel-
maf~igmit Einzug in das Frauenhaus der gewohntiche Aufenthatt am Standort des
Frauenhauses begründet wird und damit auch die dortigen Trager für die Leistungen
nach dem SGB It zustandig sind (Bundestagsdrucksache 15/5607, S.6). Die Kosten-
erstattungsregelung, die am 1.10.2005 in Kraft tritt, wird eine einseitige Kostenbelas-
tung derjenigen kommunaten Trager verhindern, in denen Frauenhäuser unterhalten
werden.

Leistungsträgern(ARGEN oderKommunen), die ihre ZustandigkeitohneEm-
zelfaltprUfung ablehnen, kann folgendermaI~en begegnet werden:

Gegenuber dem Leistungstrager vor Ort 1st darauf hinzuweisen, dass dieser auch
bei auswartigen Frauen in jedem Fall verpftichtet ist, egat ob sie sich für zustandig
halten oder nicht, die Antrage entgegen zu nehmen und zu prüfen, ob sie aufgrund
des g.A. der Frau am Ort des Frauenhauses zustandig sind. Falls sie zu der Auffas-
sung kommen, dass das nicht der Fall 1st, haben sie den Antrag unverzuglich an den
zustandigen Trager weiterzuteiten.

Gemä~§ 16 Abs. I SGB I hat die Antragstellung beim zustandigen Leistungstrager
zu erfolgen. Aber: Erfolgt sie bei einem unzustandigen Leistungstrager oder bei einer
für die Soziatleistung nicht zustandigen Gemeinde, mUssen diese den Antrag unver-
zUglich (ohne schutdhaftes Zogern) an den zustandigen Trager weiterteiten, § 16
Abs. 2 SGB I. Auch beim unzustandigen Trager kann daher em Antrag wirksam ge-
stellt werden. Anspruchsbeginn 1st auch in diesen Fätlen der Tag der Antragstellung.

Nach § 20 Abs. 3 SGB X dan die Behörde die Entgegennahme von Erklarungen oder
Antragen, die in ihren Zustandigkeitsbereich fallen, nicht verweigern, well sie die Er-
klarung oder den Antrag in der Sache für unzulassig oder unbegrOndet halt. Da es
sich urn em Antragsverfahren handelt, muss die Behörde tatig werden. Sie hat kein
Ermessen in der Frage, ob sie Oberhaupt em Verwaltungsverfahren einleitet, § 18
SGBX.

Gleichzeitig sottte deuttich gemacht werden, warum aus oben genannten Gründen
der g.A. am Ort des Frauenhauses anzunehmen 1st.

3. Beratungspflicht

Em Recht auf Beratung Ober Rechte und Pflichten durch die zustandigen Trager
(ARGE oder Kommune) ergibt sich für die Frauen aus § 14 8GB l. Dies beinhattet
auch H life bei der Antragstetlung. Nach § 4 Abs. 2 SGB II haben die zustandigen
Trager auL~,erdemdarauf hinzuwirken, dass erwerbsfahige Hilfebedurftige und die mit
ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (dazu gehoren die mit der
Frau ins Frauenhaus gezogenen Kinder) die erfordertiche Beratung und Hitfe anderer
Trager, insbesondere der Kranken- und Rentenversicherung, erhalten. Hier 1st eine
aktiv beratende und unterstOtzende Tatigkeit vertangt.
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4. Vorlaufige Leistungen, Vorschussleistungen

Da die betroffenen Frauen, die ins Frauenhaus kommen, haufig uber keinertei Bar-
mittel verfügen, haben sie elnen sofortigen Bedarf, den nur im Ausnahmefatt durch
das Frauenhaus uberbrOckt werden kann. Während nach dem frOher gettenden
BSHG dieser Bedarf in der Reget kurzfristig zu decken war, sieht das SGB II keine
spezielle Vorschussregelung var. Es ist daher auf die atigemeinen sich aus dem
SGB I ableitenden Regetn zurückzugreifen.

a) Vortauflge Leistungen bel Zuständigkeitsstreit

Nach § 43 SGB I 1st bei Streit unter mehreren Leistungsträgern daruber, wer teisten
muss, der unter ihnen zuerst angegangene Leistungstrager verpflichtet, vorlaufige
Leistungen zu erbringen, wenn dieses von der Hitfebedürftigen beantragt wird.

Es solite daher Uedenfalls dann, wenn die Zuständigkeit streitig 1st oder wenn
sofort Geldmittel benotigt werden) bei jedem Antrag vorsorglich em Antrag auf
Erbringung vorläufiger Leistungen nach § 43 SGB I gesteilt werden.

Der angegangene Leistungstrager kann nach pflichtgemäl&em Ermessen bestimmen,
in welchem Umfang er leistet. Die voriaufigen Leistungen müssen spatestens einen
Monat nach Eingang des Antrages beginnen.

b) Vorschussleistungen

Das SGB It sieht keine speziette Regelung hierfür vor, sodass die allgemeinen Re-
gem anzuwenden sind.
Gem. § 42 SGB I kann der zustandige Trager einen Vorschuss zahten, wenn der
Anspruch dem Grunde nach besteht und zur Feststetlung der HOhe tangere Zeit er-
fordertich ist. Es handelt sich urn eine Ermessensleistung. Es soltte in jedem Fall em
Antrag auf Zahiung elnes Vorschusses gestetlt werden. Nur dann entsteht die Ver-
pftichtung für den Kostentrager, diesen spatestens nach Ablauf eines Monats nach
Eingang des Antrags zu zahten.
Bei besonders dringlichem Bedarf und einfacher Klarung des Anspruchsgrundes
kann der Vorschuss auch schon sofort zu zahlen sein. Wenn die Behörde die Dring-
Iichkeit bestreitet, gibt es notfalls die Moglichkeit, elnen Antrag auf einstweilige An-
ordnung beim zustandigen Gericht zu stetlen.

5. Mehrbedarf für Alleinerziehende

Nach § 21 Abs. 3 SGB II steht Aileinerziehenden em Mehrbedanl zu. Aus der Praxis
wurde bekannt, dass dieser Zuschlag mit der Begründung verwehrt wurde, dass im
Frauenhaus ja eine Kinderbetreuung gewahrteistet sei. Diese Argumentation 1st nicht
stichhattig. Ahnhiche Versuche gab es bereits in der Vergangenheit irn Zusammen-
hang mit Sozialhitfebezug. (Vgl. hierzu Rechtsinfo des Frauenhauskoordinierung e.V.
,,Sozialhilfe für Frauen im Frauenhaus”, Seite 10)
Der Gewahrung des Mehrbedanles steht nicht entgegen, wenn Kinder einen Kinder-
garten oder Hart besuchen oder die Hitfeberechtigten sich in einem Frauenhaus mit
Kinderbetreuung aufhatten (VG Kötn, Info also 1988, 126 f; OVG Lüneburg, FEVS
38,209).
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6. Familienversicherung

1st eine Frau bel lhrem Ehemann famitienversichert, endet die Familienversicherung
jedenfatls nicht durch die Tatsache der Trennung und damit auch nicht durch Aufhe-
bung der Bedanfsgemeinschaft. In § 10 SGB V wind nicht an das Zusammenleben den
Ehegatten angeknüpft. Die Famitienversicherung endet auch nicht dadurch, dass
ALG II beantragt wird, § 5 Abs. I Satz 2a SGB V.
Soilten hier Unktarheiten bestehen, sollten sich die betroflenen Frauen umgehend
mit der Krankenkasse in Verbindung setzen.

AbkUrzungsverzeichnis

ALG ml
ARGE
BA
BSGE

BSHG
BVerwGE

FEVS

g.A.
info also

KV
NJW
OVG
SGB
VGH

Arbeitslosengeld II
Arbeitsgemeinschaft
Bundesagentur für Arbeit
Entscheidungen des Bundessozialgerichtes (Amtliche
Sammlung)
Bundessozialh ilfegesetz
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts (Amtliche
Sammlung)
Fursorgerechtliche Entscheid ungen den Verwaltungs- und
Sozialgerichte
gewohnlicher Aufenthalt
Zeitschrift ,,l nformation zum Anbeitstosenrecht und Soziathilfe-
recht”
Krankenversicherung
Neue Juristische Wochenzeitschrift
Oberverwaltungsgericht
Soziatgesetzbuch
Verwaltungsgenichtshof
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